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SACHDARSTELLUNG: 
 
Im Anschluss an die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 25.09.2017, in der u.a. die 
Aufstellungsbeschlüsse zu den Bebauungsplänen „Stock“ und Berg“ sowie die 
Veränderungssperrensatzung „Berg“ gefasst  wurden, erhielt die Verwaltung u.a. aus der Bürgerschaft 
Hinweise, dass die Gewannbezeichnungen jeweils vertauscht worden waren. 
 
Um sicher zu stellen, dass diese vertauschten Gewannbezeichnungen, die Bebauungspläne nicht 
angreifbar machen, werden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29.01.2018 alle drei 
Verfahren erneut mit der richtigen Gewannbezeichnungen aufgestellt, um eine rechtssichere 
Beteiligung der Öffentlichkeit zu bewirken. Auf die Anlage “Beilage zur Begründung der 
Namensänderung“ wird an dieser Stelle verwiesen. 
 
Es werden erneut öffentliche Bekanntmachungen vorgenommen sowie die Träger öffentlicher 
Belange und sonstiger Behörden und die Öffentlichkeit im formalen Verfahren beteiligt. Zumindest im 
Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes „Berg“ (neue Bezeichnung) wird gleichzeitig die 
Offenlage beschlossen. 
 
Etwaige bereits eingegangene Stellungnahmen werden dennoch in die neuen Verfahren 
miteinbezogen um eine fehlerfreie Abwägung zu garantieren. 
 
Die Veränderungssperrensatzung „Berg“ (alte Bezeichnung), die sich an dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplangebietes „Stock“ (neue Bezeichnung) orientiert wird ebenfalls in einer weiteren 
Drucksache, auf die Drucksache 03/2018 wird an dieser Stelle verwiesen, erneut als Satzung, nur 
unter einem andern Namen Veränderungssperrensatzung „Stock“ beschlossen und dem 
Landratsamt Tübingen, umgehend nach Veröffentlichung im Amtsblatt und auf der Homepage der 
Gemeinde Starzach, angezeigt. 
 
Ansonsten ist auf die bisherige Historie des Gebietes hinzuweisen: 
 
Mit Verkündigungsdatum vom 30.06.2017 erfolgte das Urteil 3 S 837/16 des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg wegen der Ungültigkeit des Bebauungsplanes „Stock-Berg.“  
 
Der 3. Senat hatte entschieden, dass der bis dato rechtskräftige Bebauungsplan „Stock-Berg“ vom 
19.11.2007 mit Ablauf des 14.08.2017 außer Kraft tritt. 
 
Daraufhin hatten u.a. Gespräche mit dem Anwalt der Gemeinde sowie dem Büro Gauss 
Ingenieurtechnik GmbH aus Rottenburg am Neckar stattgefunden. 
 
Fazit der Gespräche war, dass der bisherige Geltungsbereich des Bebauungsplanes künftig in zwei 
Geltungsgebiete aufgeteilt wird.  
 
Hintergrund ist, dass der Bereich südwestlich und nordwestlich der Schwarzwaldstraße gem. 
§ 34 Baugesetzbuch dem Innenbereich zugeschrieben wird. Der Geltungsbereich des künftigen 
Bebauungsplans „Stock“ überwiegend dem Außenbereich, weshalb unterschiedliche 
Verfahrensarten zur Aufstellung des Bebauungsplan gewählt werden. 
 
Im Sinne der städtebaulichen Ordnung erachtet die Gemeindeverwaltung eine Neuüberplanung 
des Gebietes „Stock“ als sinnvoll, so dass dort eine Bebauung entstehen kann, die sowohl eine 
Wohnbebauung ermöglicht als auch die Interessen des Gewerbebetriebs der Schreinerei 
berücksichtigt. 
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Der neue Geltungsbereich orientiert sich unter anderem an dem Lärmgutachten mit Datum vom 
24.03.2017, das durch die Firma Müller-BBM GmbH aus München erstellt wurde und dieser 
Drucksache als Anlage beiliegt. 
 
Genauere Festsetzungen werden zu dem Gebiet noch nicht getroffen, da die Gemeindeverwaltung 
im Moment davon ausgeht, dass weitere Erhebungen erfolgen müssen, um eine rechtssichere 
Abgrenzung bzgl. der Lärmimmissionen zu treffen sowie Lärmschutzmaßnahmen festzusetzen. 
 
Insbesondere um bezüglich der möglichen Lärmimmissionen eine sinnvolle Lösung zu erzielen und 
die verschiedenen Interessen der Grundstückseigentümer und des Gewerbebetriebs sowie der 
Gemeinde zu berücksichtigen, bedarf es einer umfassenden Detailplanung, die im Fortgang an den 
Aufstellungsbeschluss erfolgen soll. 
 
 
STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 
Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, das oben dargestellte Vorgehen zu verfolgen. 
 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Stock“ im Ortsteil Bierlingen nach  
    § 2 (1) Baugesetzbuch aufzustellen. 
 
2. Dem Geltungsbereich mit Datum vom 06.11.2017 wird zugestimmt. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, das Erforderliche zu veranlassen. 
 



GAUSS + LÖRCHER
Ingenieurtechnik GmbH

Telefon (07472) 96710 Telefax  (07472) 967140
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- Räumlicher Geltungsbereich -

Bebauungsplan "STOCK" in Bierlingen

GEMEINDE STARZACH

06.11.2017 10:12:45

sta1002
Schreibmaschinentext
Anlage 1 zur Drucksache 01/2018



Beilage zur Begründung der Namensänderung der Bebauungspläne „Stock“ 
und „Berg“ sowie der „Veränderungssperre Berg“ mit Datum vom 19.01.2018 

 

Bis August 2017 existierte im Ortsteil Bierlingen der Gemeinde Starzach der rechtskräftige 
Bebauungsplan „Stock-Berg 1. Änderung.“ Mit Verkündigungsdatum vom 30. Juni 2017 erfolgte das 
Urteil 3 S 837/16 des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg wegen der Ungültigkeit des 
Bebauungsplanes „Stock-Berg“ und somit auch seiner 1. Änderung. 

 

Am 25.09.2017 erfolgten aus planerischen und städtebaulichen Gründen drei Aufstellungsbeschlüsse 
für „Stock“, „Berg“ und die Veränderungssperrensatzung „Berg“. 

 

„Stock“ 

Anlage 2 zur Drucksache 01/2018 



 

„Berg“ + Geltungsbereich für Veränderungssperrensatzung „Berg“ 

Nach Hinweisen u.a. aus der Bevölkerung, nach der Stellungnahme mit Datum vom 10. November 
2017 durch Herrn Peter Duffner, vertreten durch seine Rechtsanwältin Frau Rösner der Kanzlei 
Menold Bezler, dass eine „irreführende Bezeichnung“ der Gebiete vorgenommen wurde, will die 
Gemeinde Starzach darauf bei Ihrer Bauleitplanung reagieren. 

 

Grundsätzlich gilt § 2 BauGB: 

§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne  

(1) 1Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen. 2Der Beschluss, 
einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich bekannt zu machen.  

….. 

(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind 
(Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten.  



Im Vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Namensbezeichnung der Bebauungspläne grundsätzlich 
frei von der Gemeinde gewählt werden darf. 

Tatsache ist, dass in der Praxis häufig der Gewannname verwendet wird. In dem Fall Stock bzw. Berg 
hieße das, dass die bisherigen Namen aufgrund der bisherigen Schreibweise „Stock-Berg“ 
„vertauscht“ wurden. 

Um gemäß § 2 (3) BauGB alle Belange beim Aufstellungsverfahren zu berücksichtigen, und dazu zählt 
auch die möglicherweise für die Öffentlichkeit irreführende Bezeichnung, werden daher in der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung an 29.01.2018 drei neue Aufstellungsbeschlüsse gefasst, damit die 
künftigen Gebiete den Gewannnamen entsprechen: 

 „Berg“ 

 

„Stock“ und Veränderungssperrensatzung „Stock“ 
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